
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

TO-Freigabe am: 28.02.2012 
BV-0040/2012 

öffentlich 
 
Amt: Eigenbetriebe  Datum: 28.02.2012 
Bearbeiter: Röhrig  Aktenzeichen:  
 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 
Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Finanzausschuss 20.03.2012        

Sozialausschuss 21.03.2012        

Ortschaftsrat Barleben 22.03.2012        

Ortschaftsrat Meitzen-
dorf 

27.03.2012        

Ortschaftsrat Ebendorf 10.04.2012        

Hauptausschuss 10.05.2012        

Gemeinderat 31.05.2012        

 
 
vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Neufassung der Benutzungsordnung für den Komplex Mittellandhallen in Barleben 
 
Beschluss 
 
Der Gemeinderat beschließt die Benutzungsordnung für den Komplex Mittellandhallen in der 
Fassung vom 24.02.2012. 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
 
Die im Jahr 2005 gefasste Benutzungsordnung hat sich in den vergangenen Jahren bewährt 
und wurde aus diesen Gründen bisher nicht angepasst.  
 
Da nun jedoch zu dem Komplex Mittellandhalle eine weitere Sporthalle mit einigen Neben-
räumen hinzukommt, wurde der Geltungsbereich der Benutzungsordnung auf die Mittelland-
halle II mit Nebenräumen erweitert. 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
GO LSA, Hauptsatzung der Gemeinde Barleben 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
«100,00» 

 
 
Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 

 
Gesamtkosten der Maßnah-
men 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mitte-
labfluß/Kapitaldienst/Folgelas
ten oder kalkulatorische 
Kosten) 

 
 

 Eigenanteil          Objektbe-
zogene 
                             Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüs-
se/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 
 
 

    

     € 
 

     €      €                         €      € 

 
im Ergebnishaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
 
      

 
 
Anlagen 
 
Benutzungsordnung für den Komplex Mittellandhallen in der Fassung vom 24.02.2012 
 


